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Privater Gestaltungsplan «Schaffhauserstrasse 
Kloten» - Genehmigung 

Stadt Kloten 

Lage Schaffhauserstrasse 123 bis 127 

Massgebende - Plan (Plan-Nr.13.1.3.044.02) Mst. 1:500 und Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 
Unterlagen 	6. Oktober 2016 

- Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 6. Oktober 2016 

- Pläne und Vorschriften in elektronischer Form 

Sachverhalt 
Zustimmung Der Gemeinderat Kloten stimmte mit Beschluss vom 6. Oktober 2016 dem privaten Ge-

staltungsplan «Schaffhauserstrasse Kloten» zu. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss 
Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Bülach vom 14. März 2017 keine Rechtsmittel 
eingelegt. Das Referendum wurde nicht ergriffen. Mit Schreiben vom 16. März 2017 er-
sucht die Stadt Kloten um Genehmigung der Vorlage. 

Anlass und Zielsetzung Gestützt auf die Ziele des Klotener Stadtentwicklungskonzepts für den zentral gelegenen 
der Planung Abschnitt der Schaffhauserstrasse sollen mit der vorliegenden Planung eine qualitätsvolle 

und städtebaulich verträgliche Verdichtung sowie eine Aufwertung des öffentlichen 
Raums entlang des Schaffhauserstrasse erfolgen. Ferner gilt es zu berücksichtigen, dass 
der Perimeter an den zukünftigen Glattalbahnkorridor (Verlängerung vom Flughafen nach 
Bassersdorf) grenzt. 

Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung der Der private Gestaltungsplan stützt sich auf ein aus einem Studienauftrag hervorgegange-

Vorlage nen Richtprojekt ab. Dieses sieht drei prägnante Baukörper vor, welche den Strassen-
raum präzisieren und einen qualitativ hochwertigen Beitrag an die urbane Gestaltung des 
öffentlichen Raums leisten. Mit der siebengeschossigen Überbauung werden das Nach-
verdichtungsziel städtebaulich verträglich umgesetzt und die heute zulässige Ausnützung 
von 100% nahezu verdoppelt. 
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Das vorliegende Projekt ist mit dem Vorprojekt zur Aufwertung und Umgestaltung der 
Schaffhauserstrasse abgestimmt und koordiniert. Es ergänzt die vorgesehene urbane, 
siedlungsverträgliche Gestaltung der zentralen Achse mit spezifischen Gestaltungsvor-
gaben. 

Wesentliche Festlegun- So werden z. B. für das gewerblich genutzte Erdgeschoss eine Mindesthöhe von 3.5 m, 
gen und Vorschriften ein horizontal durchlaufendes Vordach und der Ausschluss von Wohnnutzungen entlang 

der Schaffhauserstrasse festgelegt. Die sinnvolle Wohnungsanordnung, die Grundrissge-
staltung und die wohnhygienischen Belichtungsvorgaben tragen zu einer hohen Wohn-
qualität bei und reagieren in adäquater Form auf die Strassenlärmbelastung. Ferner ist 
vorgeschrieben, dass die Aussenraumgestaltung gut auf die geplanten Linienführung der 
Glattalbahn abzustimmen ist. 

Ergebnis der Vorprüfung Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 4. Juli 2016 gestellten Anträgen 
wurde vollumfänglich entsprochen. 

C. 	Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümerin (unter Vorbehalt 
von Dispositiv II) und die Stadt sind durch die Genehmigung nicht beschwert. Gegen die 
genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Privaten und Verbänden der Re-
kurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid 
von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen und aufzulegen. 

Gestützt auf § 4 und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese 
Verfügung eine Gebühr zu erheben. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Der private Gestaltungsplan «Schaffhauserstrasse Kloten», welchem der Gemeinde-
rat Kloten mit Beschluss vom 6. Oktober 2016 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 582.40 (106 528/83100.40.100) und 
wird den Rechnungsadressaten gemäss Dispositiv V auferlegt. 

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mög-
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die 
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Die Stadt Kloten wird eingeladen 

Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu veröf-
fentlichen 
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diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen 

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge- 
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen 

nach Inkrafttreten die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums- 
beschränkungen (ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen 

V. Mitteilung an 

Stadt Kloten (unter Beilage von dreizehn Dossiers) 

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Acht Grad Ost AG, Schlieren (Katasterbearbeiterorganisation, KBO) 

Casaverva AG, Herr Humberto Monero, Bahnhofstrasse 60, 8600 Dübendorf, und 
Adrian Schuhmacher, Schaffhauserstrasse 76, 8302 Kloten (Rechnungsadressaten) 

VERSENDET AM 2 9. MM 2011 
Amt für 
fiaümentwicklung 















































































































Nr. 33, Freitag, 18. August 2017    Meldungsnummer: 00206545

Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung
 Privater Gestaltungsplan Schaffhauserstrasse Kloten
Inkraftsetzung

Kloten. Die Stadt Kloten hat am 17.07.2017 verfügt:

Der vom Gemeinderat mit Beschluss vom 10.11.2016 festgesetzte und von der Bau-
direktion mit Verfügung vom 29.05.2017 genehmigte private Gestaltungsplan
"Schaffhauserstrasse Kloten" wird mit Datum dieser Publikation in Kraft gesetzt.

Stadt Kloten
Raum+Umwelt

00206545
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